
 

 

Reglement  

Fonds für Personalentwicklung 

vom 20.10.2025 



Katholische Kirchgemeinde Luzern 
Geschäftsstelle 

Seite 2 von 3 | Fonds für Personalentwicklung | 09.2025 

Zweck, Einlage  

§ 1 Zweck  
1 Die Mittel des Fonds für Personalfördermassnahmen werden für Massnahmen für das 
Personal verwendet, d.h. für Mitarbeitende gemäss § 1 des Personalreglements.  

2 Die Massnahmen sind in der Regel einmaliger oder befristeter Natur und können 
folgende Zwecke erfüllen:  

a. flankierende unterstützende Massnahmen zur Weiterentwicklung der Katholischen 
Kirche Stadt Luzern für nicht budgetierte temporäre Auslagen, z.B. Massnahmen zur 
Vernetzung, für temporäre zusätzliche Projektstellen u.a.  

b. Talentförderung/-entwicklung gemäss Wegleitung «Förderung von Mitarbeitenden»  

c. subsidiäre finanzielle Unterstützung von Mitarbeitenden, die ein universitäres 
Theologie-Studium absolvieren (bei ausgewiesenem Bedarf z.B. mit einem zinslosen 
Darlehen; subsidiär im Sinne nach Ausschöpfung von Stipendien und anderen 
öffentlichen Unterstützungsmassnahmen) 

d. Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Katholischen Kirchgemeinde 
Luzern als Arbeitgeberin  

3 Längerdauernde oder dauerhafte Massnahmen sind ordentlich zu bewilligen und in die 
regulären Budgets zu überführen. Sie werden nicht über diesen Fonds finanziert.  

 

§ 2 Einlage  
1 Dieser Fonds entstand aus den Mitteln der zwei Fonds «Personalentwicklung und 
Personalförderung» und «Niederschwellige Ausbildungsplätze», die per 31.12.2025 
aufgelöst und per 01.01.2026 in diesem neuen Fonds zusammengeführt wurden.  

2 Er wird gespiesen durch:  

a. Sozialversicherungsbeiträge von Mitarbeitenden, die während der Dauer einer 
Arbeitsverhinderung von der Besoldung abgezogen werden, aber wegen 
Drittleistungen von Sozialversicherungen nicht geschuldet sind (§ 55 Abs. 5 und 6 
Personalverordnung).  

b. Der Grosse Kirchenrat beschliesst aus dem Ertragsüberschuss der Rechnungen der 
Kirchgemeinde, auf Antrag des Kirchenrates, über weitere Einlagen.  

3 Die Fondsmittel werden nicht verzinst.  
 

§ 3 Verantwortung, Kompetenzen  
1 Über die Verwendung von Fondsmitteln entscheiden im Einzelfall  

 bis Fr. 9’999 
die Geschäftsführung, die Pastoralraumleitung und 
das für den Ressort Personal zuständige Mitglied des 
Kirchenrates gemeinsam 

 Fr. 10'000 bis Fr. 149’999 der Kirchenrat  

 ab Fr. 150’000 der Grosse Kirchenrat  
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§ 4 Fondsverwaltung  
1 Der Fonds wird vom Fachbereich Personal verwaltet. In der Bilanz der Kirchgemeinde ist 
ein entsprechendes Passivkonto zu führen.  

2 Die Leitung Fachbereich Personal erstattet dem Kirchenrat jährlich Bericht über die 
Mittelverwendung im vergangenen Kalenderjahr.  

Inkraftsetzung 

§ 5 Inkraftsetzung  
1 Dieses Reglement wurde vom Kirchenrat am 20.10.2025 genehmigt und tritt unter 
Vorbehalt der Genehmigung durch den Grossen Kirchenrat am 10.12.2025 per 
01.01.2026 in Kraft.  

2 Sollte dieser Fonds inskünftig ohne anderen Verwendungszweck aufgelöst werden, 
fliessen die Mittel in die laufende Betriebsrechnung der Katholischen Kirchgemeinde 
Luzern.  

 

Luzern, 20.10.2025  

 

Für den Kirchenrat:  

 
Susanna Bertschmann Stephan Müller 
Kirchenratspräsidentin  Geschäftsführer 
 

 

Luzern, 10.12.2025  

 

Für den Grossen Kirchenrat: 

 
Andrea Emanuele Stephan Müller 
Grosskirchenratspräsidentin  Ratssekretär  


